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(57) Zusammenfassung: Sicherheitssystem (10) zur Absi-
cherung eines kooperativen Betriebs von Menschen, Ro-
botern und Maschinen an einer technischen Anlage (12).
Das Sicherheitssystem umfasst eine erste sicherheitsbezo-
gene Einrichtung (18), die dazu ausgebildet ist, einen ers-
ten Gefahrenbereich (16) der technischen Anlage (12) zu
überwachen und die technische Anlage (12) in einen ge-
fahrlosen Zustand zu überführen, wenn eine Gefahrensitua-
tion erkannt wird. Das Sicherheitssystem (10) ist ferner da-
zu ausgebildet, eine autonom arbeitende, technische Einheit
(34) zu identifizieren und die autonom arbeitende, techni-
sche Einheit (34) zu registrieren, wenn diese eine definierte
Bedingung erfüllt, sowie die Überwachung des ersten Gefah-
renbereichs (16) durch die erste sicherheitsbezogene Ein-
richtung (18) als Reaktion auf die Registrierung zu beschrän-
ken.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sicher-
heitssystem zur Absicherung eines kooperativen Be-
triebs von Menschen, Robotern und Maschinen an ei-
ner technischen Anlage.

[0002] Grundsätzlich sind technische Anlagen wie
Maschinen, Roboter oder ganze Fertigungsanlagen
mit geeigneten Einrichtungen abzusichern, so dass
für Menschen und Gegenstände im Umfeld der tech-
nischen Anlage während des Betriebs keine Ge-
fahr ausgeht. Um dies zu erreichen, ist eine techni-
sche Anlage in der Regel mit sicherheitsbezogenen
Einrichtungen versehen, die einen Gefahrenbereich
der technischen Anlage überwachen und geeignete
Maßnahmen ergreifen, wenn eine Gefahrensituation
erkannt wird.

[0003] Die Anforderungen an eine technische Anla-
ge sowie ihre Absicherung sind in Europa beispiels-
weise durch die Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
vorgeschrieben. Demnach muss ein Hersteller einer
Maschine eine Risikobeurteilung durchführen, um al-
le mit seiner Maschine verbundenen Gefahren zu er-
mitteln, um basierend darauf seine Maschine ent-
sprechend zu entwerfen. Sicherheitsbezogene Ein-
richtungen sind in diesem Zusammenhang u.a. Si-
cherheitsschaltungsanordnungen, die Sensoren zur
Überwachung eines Gefahrenbereichs sowie geeig-
nete Mittel zum Überführen einer technischen Anlage
in einen gefahrlosen Zustand umfassen. Im einfachs-
ten Fall schaltet ein Schaltgerät eine technische An-
lage stromlos, sobald von dem Sensor ein Gefahren-
zustand erkannt wird, so dass von der Maschine kei-
ne Gefahr mehr ausgeht.

[0004] Die Anforderungen an die sicherheitsbezoge-
nen Einrichtungen sind dabei sehr hoch und teilweise
konträr zu den funktionalen Anforderungen der tech-
nischen Anlage. So muss einerseits durch die sicher-
heitsbezogene Einrichtung gewährleistet sein, dass
bei jedem anzunehmenden Gefahrenfall die techni-
sche Anlage in einen gefahrlosen Zustand überführt
wird, gleichzeitig darf der Einsatz der sicherheitsbe-
zogenen Einrichtung jedoch nicht dazu führen, dass
die Verfügbarkeit aufgrund von Fehlabschaltungen in
Fällen, in denen gar keine Gefahrensituation vorliegt,
verringert wird.

[0005] Ein weiterer Aspekt, den es zu beachten gilt,
ist dass neben dem Menschen vermehrt andere Ak-
teuren auftreten, die mit den technischen Anlagen zu-
sammenarbeiten. Hierbei handelt es sich um auto-
nom arbeitende, technische Einheiten, die für sich ge-
nommen unabhängig agieren und wie ein Mensch mit
einer technischen Anlage zusammenarbeiten müs-
sen. Beispiele für solche Einheiten sind Fahrzeuge
eines fahrerlosen Transportsystems (FTS) oder au-
tonom arbeitende Roboter, die sich ähnlich wie Men-

schen frei im Umfeld der technischen Anlage bewe-
gen und mit dieser interagieren können.

[0006] Üblicherweise wird eine sichere Zusammen-
arbeit zwischen Menschen, technischen Anlagen und
autonom arbeitenden Einheiten durch feste Installa-
tionen, wie Zäune oder Absperrungen, realisiert, oder
durch fest definierte Fahrwege, welche die autonom
arbeitenden Einheiten nicht verlassen dürfen. Durch
die räumliche Trennung der einzelnen Akteure kann
verhindert werden, dass für den Bediener einer tech-
nischen Anlage, von dieser oder den anderen Ak-
teuren eine Gefahr ausgeht. Dieses Vorgehen führt
jedoch dazu, dass die autonom arbeitenden Einhei-
ten wesentlich in ihrem autonomen Verhalten einge-
schränkt werden und regelmäßig ihr Potenzial nicht
vollständig abrufen können. Ebenso schränken fest-
installierte Schutzeinrichtungen die Möglichkeiten ei-
ne technische Anlage zu verändern bzw. an verän-
derte Bedienungen anzupassen stark ein.

[0007] Es ist daher wünschenswert, einen echten
koexistenten und kooperativen Betrieb von Men-
schen, Maschinen und autonom arbeitenden Einhei-
ten zu ermöglichen, wobei die Zusammenarbeit mög-
lichst flexibel, aber gleichzeitig den Richtlinien und
Normen entsprechend sicher, sein soll.

[0008] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Sicherheitssystem anzugeben, das ei-
ne Koexistenz von Maschinen, Menschen und auto-
nom arbeitenden Einheiten gestattet, eine flexible Zu-
sammenarbeit ermöglicht und gleichzeitig eine aus-
reichende Absicherung gewährleistet, ohne dabei die
Verfügbarkeit einer technischen Anlage einzuschrän-
ken.

[0009] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird diese Aufgabe gelöst durch ein Sicher-
heitssystem zur Absicherung eines kooperativen Be-
triebs von Menschen, Robotern und Maschinen an ei-
ner technischen Anlage, mit einer ersten sicherheits-
bezogenen Einrichtung, die dazu ausgebildet ist, ei-
nen ersten Gefahrenbereich der technischen Anla-
ge zu überwachen und die technische Anlage in ei-
nen gefahrlosen Zustand zu überführen, wenn eine
Gefahrensituation erkannt wird, wobei das Sicher-
heitssystem dazu ausgebildet ist, eine autonom ar-
beitende, technische Einheit zu identifizieren und die
autonom arbeitende, technische Einheit zu registrie-
ren, wenn diese eine definierte Bedingung erfüllt, so-
wie die Überwachung des ersten Gefahrenbereichs
durch die erste sicherheitsbezogene Einrichtung als
Reaktion auf die Registrierung zu beschränken.

[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die Auf-
gabe gelöst durch ein Verfahren zur Absicherung ei-
nes kooperativen Betriebs von Menschen, Robotern
und Maschinen an einer technischen Anlage, mit den
Schritten:
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- Bereitstellen einer ersten sicherheitsbezoge-
nen Einrichtung zur Überwachung eines Gefah-
renbereichs der technischen Anlage,

- Überwachen des ersten Gefahrenbereichs auf
eine Gefahrensituation,

- Überführen der technischen Anlage in einen
gefahrlosen Zustand, wenn die Gefahrensituati-
on erkannt wurde,

- Identifizieren einer autonom arbeitenden, tech-
nischen Einheit,

- Registrieren der autonom arbeitenden, tech-
nischen Einheit, wenn die autonom arbeitende,
technische Einheit eine definierte Bedingung er-
füllt, und

- Beschränken der Überwachung des ersten Ge-
fahrenbereichs durch die erste sicherheitsbezo-
gene Einrichtung als Reaktion auf die Registrie-
rung der autonom arbeitenden, technischen Ein-
heit.

[0011] Es ist somit eine Idee der vorliegenden Er-
findung, ein Sicherheitssystem so auszubilden, dass
es eine autonom arbeitende, technische Einheit er-
kennt und mit dieser zusammenarbeitet, indem es die
sicherheitsbezogenen Einrichtungen so einschränkt,
dass das Auftreten der autonom arbeitenden Einheit
im Gefahrenbereich der technischen Anlage nicht
zum Abschalten der technischen Anlage führt, gleich-
zeitig jedoch eine Absicherung durch die sicherheits-
bezogene Einrichtung weiterhin gewährleistet wer-
den kann.

[0012] Das Identifizieren der autonom arbeitenden,
technischen Einheit umfasst dabei zum einen das Er-
fassen der Einheit in einem definierten Bereich im
Umfeld der technischen Anlage und zum anderen das
Erkennen, um welche oder was für eine Einheit es
sich handelt.

[0013] Registrieren bedeutet in diesem Zusammen-
hang, der identifizierten Einheit Privilegien in Bezug
auf die sicherheitsbezogene Einrichtung einzurich-
ten. Das Registrieren entspricht somit einer Anmel-
dung der autonom arbeitenden Einheit beim Sicher-
heitssystem, so dass dieses die sicherheitsbezoge-
nen Einrichtungen so einrichten kann, dass eine Zu-
sammenarbeit der autonom arbeitenden Einheit mit
der technischen Anlage möglich wird. Auf diese Wei-
se kann beispielsweise der Materialfluss zur tech-
nischen Anlage auf einfache Weise ermöglicht wer-
den, während gleichzeitig unter bestimmten Voraus-
setzungen der Zugang des Menschen zur Anlage un-
eingeschränkt erhalten bleibt. Das heißt, das Sicher-
heitssystem kann weiterhin den Zugang von Perso-
nen zur technischen Anlage erlauben und eine Ab-
sicherung durch die erste sicherheitsbezogene Ein-
richtung gewährleisten.

[0014] Das Beschränken der Überwachung kann da-
bei verschiedene Maßnahmen umfassen. Beispiels-
weise kann die Beschränkung das Deaktivieren von
Sensoren oder Funktionen der sicherheitsbezogenen
Einrichtung umfassen. Darüber hinaus kann das Be-
schränken auch andere steuerungstechnische Maß-
nahmen, wie das Einstellen eines Wartungsmodus
bei geringerer Geschwindigkeit, beinhalten oder das
Aktivieren anderer Sicherheitseinrichtungen, die eine
Endabsicherung während der beschränkten Überwa-
chung ermöglichen.

[0015] Das erfindungsgemäße Sicherheitssystem
gestattet somit eine Koexistenz von Menschen und
autonom arbeitenden Einheit an einer technischen
Anlage, ohne dass die Verfügbarkeit eingeschränkt
wird oder Abstriche in der Sicherheit gemacht werden
müssen. Das Sicherheitssystem kann somit auf ein-
fache und sichere Weise einen kooperierenden Be-
trieb von Menschen und autonom arbeitenden Ein-
heiten an einer technischen Anlage ermöglichen.
Gleichzeitig werden die autonom arbeitenden Ein-
heit weder in ihrem freien Betrieb eingeschränkt noch
werden feste Installationen benötigt, um die autonom
arbeitenden Einheiten und die Bediener einer Anlage
räumlich voneinander zu trennen. Die oben genannte
Aufgabe ist damit vollständig gelöst.

[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst
die erste sicherheitsbezogene Einrichtung eine Sen-
sorik zur Detektion von Personen in dem ersten Ge-
fahrenbereich und das Sicherheitssystem ist dazu
ausgebildet, anhand der Sensorik die autonom arbei-
tende, technische Einheit zu identifizieren.

[0017] In dieser Ausgestaltung verwendet das Si-
cherheitssystem somit die vorhandenen Sensoren
der sicherheitsbezogenen Einrichtungen der techni-
schen Anlage, um eine autonom arbeitende Einheit
zu identifizieren. Beispielsweise kann die sicherheits-
bezogene Einrichtung ein dreidimensionales siche-
res Kamerasystem umfassen, welches dazu ausge-
bildet ist, nicht nur eine Gefahrensituation zu erken-
nen, sondern auch Elemente als Einheit zu erfassen
und zu bewerten. Vorteilhafterweise kann das Sicher-
heitssystem so auf bereits vorhandene Sensorik zu-
rückgreifen, ohne dass neue Sensoren dem System
hinzugefügt werden müssen. Auf diese Weise kön-
nen die Kosten für ein erfindungsgemäßes Sicher-
heitssystem vorteilhaft reduziert werden.

[0018] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Si-
cherheitssystem dazu eingerichtet, der autonom ar-
beitenden, technischen Einheit mit der Identifikation
eine Kennung zuzuordnen.

[0019] In dieser Ausgestaltung erkennt und erfasst
das Sicherheitssystem somit nicht nur die autonom
arbeitende Einheit, sondern ordnet ihr auch eine Ken-
nung, insbesondere eine eindeutige Kennung zu. Auf
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diese Weise kann das Sicherheitssystem die Infor-
mationen zur autonom arbeitenden Einheit auf einfa-
che Weise weiterverarbeiten, um beispielsweise ei-
nen nachfolgenden Authentisierungsvorgang durch-
zuführen.

[0020] In einer weiteren Ausgestaltung weist das
Sicherheitssystem eine Kommunikationsschnittstel-
le zur Kommunikation mit der autonom arbeitenden,
technischen Einheit auf, und das Sicherheitssystem
ist dazu eingerichtet, eine Kennung der autonom ar-
beitenden, technischen Einheit über die Kommunika-
tionsschnittstelle entgegenzunehmen, um die auto-
nom arbeitende, technische Einheit zu identifizieren.

[0021] In dieser Ausgestaltung umfasst das Sicher-
heitssystem somit eine Kommunikationsschnittstel-
le, mit der mindestens eine unidirektionale Kom-
munikation von der autonom arbeitenden, techni-
schen Einheit zu dem Sicherheitssystem möglich ist.
Über die Kommunikationsschnittstelle kann die auto-
nom arbeitende Einheit dem Sicherheitssystem eine
Kennung zur Identifizierung zukommen lassen, wo-
durch auf einfache Weise eine sichere und eindeutige
Identifizierung der autonom arbeitenden, technischen
Einheit im Umfeld der technischen Anlage möglich
ist. Bevorzugt ist eine bidirektionale Kommunikati-
on möglich, so dass neben der Identifizierung wei-
tere Daten zwischen der autonom arbeitenden Ein-
heit und dem Sicherheitssystem ausgetauscht wer-
den können.

[0022] In einer hierzu bevorzugten Ausgestaltung
ist die Kommunikationsschnittstelle eine Funkschnitt-
stelle. Über die Funkschnittstelle kann eine Kommu-
nikation zwischen der autonom arbeitenden Einheit
und dem Sicherheitssystem besonders einfach und
flexibel ermöglicht werden. Beispielsweise kann eine
sichere Kommunikation über eine RFID-Schnittstel-
le einfach und kostengünstig realisiert werden. Die
Ausgestaltung trägt somit zur Flexibilität des Systems
bei und gleichzeitig zu einer kostengünstigen Reali-
sierung.

[0023] In einer weiteren hierzu bevorzugten Ausge-
staltung ist das Sicherheitssystem dazu eingerichtet,
die definierte Bedingung anhand der Kennung zu prü-
fen.

[0024] In dieser Ausgestaltung erfolgt die Registrie-
rung somit anhand der eindeutigen Kennung. Das
heißt, die Kennung ist Teil eines Authentisierungsvor-
gangs, mit dem sich eine autonom arbeitende Einheit
beim Sicherheitssystem anmeldet. Über eine eindeu-
tige Kennung kann dieser Vorgang besonders ein-
fach realisiert werden.

[0025] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Si-
cherheitssystem dazu eingerichtet, auf ein definiertes
Ereignis die Registrierung der autonom arbeitenden,

technischen Einheit zu widerrufen und die Beschrän-
kung der Überwachung aufzuheben.

[0026] In dieser Ausgestaltung ist neben der Regis-
trierung auch das Auflösen einer Registrierung der
autonom arbeitenden, technischen Einheit möglich.
Das heißt, eine autonom arbeitende, technische Ein-
heit kann sich nicht nur beim System anmelden, son-
dern sich auch aktiv vom System abmelden oder ab-
gemeldet werden, woraufhin auch die Beschränkung
der Überwachung aufgehoben wird. Diese Ausge-
staltung trägt somit vorteilhaft zur Erhöhung der Fle-
xibilität bei, indem eine dynamische Zusammenarbeit
zwischen der autonom arbeitenden Einheit und der
technischen Anlage bzw. der sicherheitsbezogenen
Einrichtungen der Einrichtungen der technischen An-
lage ermöglicht werden kann.

[0027] In einer hierzu bevorzugten Ausgestaltung ist
das definierte Ereignis der Ablauf einer definierten
Zeitspanne, eine Abmeldung der autonom arbeiten-
den, technischen Einheit und/oder ein Rückzug der
autonom arbeitenden, technischen Einheit aus dem
ersten Gefahrenbereich der technischen Anlage.

[0028] In dieser Ausgestaltung ist der Abmeldevor-
gang somit von verschiedenen Ereignissen auslös-
bar. Beispielsweise kann einer autonom arbeiten-
den, technischen Einheit nur temporär örtlicher Zu-
gang gewährt werden, wobei nach Ablauf einer de-
finierten Zeitspanne die Zugangsberechtigung auto-
matisch erlischt. Alternativ oder ergänzend kann sich
eine autonom arbeitende, technische Einheit auch
von dem Sicherheitssystem aktiv abmelden, um an-
zuzeigen, dass es den kooperativen Betrieb abbricht.
Diese Abmeldung kann unter anderem auch erfol-
gen, indem sich die autonom arbeitende Einheit aus
dem Gefahrenbereich der technischen Anlage ent-
fernt. Es versteht sich, dass die verschiedenen Mög-
lichkeiten auch kombiniert werden können. Auf diese
Weise kann die Flexibilität der Zusammenarbeit wei-
ter erhöht werden.

[0029] In einer weiteren Ausgestaltung weist die au-
tonom arbeitende, technische Einheit eine zweite si-
cherheitsbezogene Einrichtung auf, die dazu aus-
gebildet ist, einen zweiten Gefahrenbereich der au-
tonom arbeitenden, technischen Einheit zu überwa-
chen.

[0030] In dieser Ausgestaltung verfügt die autonom
arbeitende Einheit über eine oder mehrere eigene si-
cherheitsbezogene Einrichtungen, um einen Gefah-
renbereich um die autonom arbeitende Einheit abzu-
sichern. Beispielsweise kann eine autonom arbeiten-
de, technische Einheit, wie ein fahrerloses Transport-
fahrzeug, über eigene Sicherheitseinrichtungen wie
z.B. ein Personenerkennungssystem (Auffahrschutz)
oder Not-Aus-Einrichtungen zum aktiven Stillsetzen
des Fahrzeugs in einer Notsituation verfügen. Mit an-
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deren Worten kann es sich bei der autonom arbei-
tenden Einheit um eine in ähnlicher Weise abgesi-
cherte technische Einheit handeln wie die technische
Anlage selbst. Die zweite sicherheitsbezogene Ein-
richtung ist eine zweite eigenständige und außerhalb
des Sicherheitssystems unabhängige Sicherheitsein-
richtung. Durch eine durch das Sicherheitssystem
realisierbare Kooperation zwischen der ersten und
zweiten sicherheitsbezogenen Einrichtung kann die
Sicherheit an der technischen Anlage weiter erhöht
werden.

[0031] In einer weiteren hierzu bevorzugten Aus-
gestaltung umfasst die zweite sicherheitsbezogene
Einrichtung mindestens ein Meldegerät zur Signali-
sierung einer Gefahrensituation in dem zweiten Ge-
fahrenbereich. Die zweite sicherheitsbezogene Ein-
richtung umfasst somit entweder eine Sensorik zum
Überwachen des Gefahrenbereichs, wie beispiels-
weise Radar- oder Lasersensoren oder ein sicheres
Kamerasystem, oder ein Meldegerät, mit dem aktiv
eine Gefahrensituation angezeigt werden kann, wie
beispielsweise ein klassischer Not-Aus-Taster.

[0032] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
ist das Sicherheitssystem dazu ausgebildet, während
der Beschränkung der Überwachung des ersten Ge-
fahrenbereichs der technischen Anlage durch die ers-
te sicherheitsbezogene Einrichtung ein Signal, wel-
ches eine Gefahrensituation im ersten Gefahrenbe-
reich repräsentiert, von der zweiten sicherheitsbezo-
genen Einrichtung der autonom arbeitenden, tech-
nischen Einheit entgegenzunehmen, um die techni-
sche Anlage in einen gefahrlosen Zustand zu über-
führen, wenn eine Gefahrensituation erkannt wird.

[0033] In dieser Ausgestaltung arbeiten die erste
sicherheitsbezogene Einrichtung und die zweite si-
cherheitsbezogene Einrichtung zusammen, um den
Gefahrenbereich um die technische Anlage abzusi-
chern. Das heißt, das Sicherheitssystem kombiniert
die sicherheitsbezogenen Einrichtungen der techni-
schen Anlage und der autonom arbeitenden, tech-
nischen Einheit im Bereich der technischen Anlage,
um eine zuverlässige Überwachung des Gefahrenbe-
reichs zu gewährleisten. Auf diese Weise kann auch
bei einer Beschränkung der Überwachung durch die
erste sicherheitsbezogene Einrichtung der techni-
schen Anlage eine zuverlässige Überwachung des
gesamten Gefahrenbereichs gewährleistet werden,
indem das Sicherheitssystem zur Überwachung auf
die zweiten sicherheitsbezogenen Einrichtungen der
autonom arbeitenden, technischen Einheit im Um-
feld der technischen Anlage zurückgreift. Durch die-
se Ausgestaltung kann nicht nur die Flexibilität des
Systems erhöht werden, sondern insbesondere auch
die Absicherung von Menschen im Gefahrenbereich
der technischen Anlage verbessert werden, wobei die
Verfügbarkeit hoch bleibt.

[0034] In einer hierzu bevorzugten Ausgestaltung
weist das Sicherheitssystem eine weitere sicherheits-
bezogene Einrichtung auf, um die technische Anlage
in einen gefahrlosen Zustand zu überführen.

[0035] In dieser Ausgestaltung verfügt das Sicher-
heitssystem somit über eine weitere sicherheitsbezo-
gene Einrichtung, die unabhängig von der ersten und/
oder der zweiten sicherheitsbezogenen Einrichtung
ist, um die technische Anlage in einen gefahrlosen
Zustand zu überführen, insbesondere um diese abzu-
schalten. Beispielsweise kann das Sicherheitssystem
eigene sichere Ausgänge aufweisen, die auf Schüt-
ze in einer Stromversorgung der technischen Anlage
wirken, um diese stillzusetzen. Das Sicherheitssys-
tem ist somit ausgebildet, unabhängig die Sicherheit
herbeizuführen. Die Ausgestaltung trägt somit zu ei-
ner weiteren Erhöhung der Sicherheit an der techni-
schen Anlage bei.

[0036] In einer alternativen oder ergänzenden Aus-
gestaltung hierzu ist das Sicherheitssystem dazu ein-
gerichtet, das Signal der zweiten sicherheitsbezo-
genen Einrichtung an die erste sicherheitsbezogene
Einrichtung weiterzuleiten, um die technische Anlage
in einen gefahrlosen Zustand zu überführen.

[0037] In dieser Ausgestaltung greift das Sicher-
heitssystem somit auf die erste sicherheitsbezogene
Einrichtung zurück, um die technische Anlage in ei-
nen gefahrlosen Zustand zu überführen. Mit anderen
Worten, wenn die zweite sicherheitsbezogene Ein-
richtung der autonom arbeitenden Einheit eine Ge-
fahrensituation erkennt und diese an das Sicherheits-
system meldet, verwendet dieses die (beschränkte)
erste sicherheitsbezogene Einrichtung, um eine ent-
sprechende Sicherheitsfunktion, wie das Abschalten
der technischen Anlage, auszuführen. Beispielswei-
se greift das Sicherheitssystem auf die Sicherheits-
schaltgeräte der ersten sicherheitsbezogenen Ein-
richtung zurück, um die technische Anlage abschal-
ten zu können. Die Ausgestaltung trägt vorteilhaft
dazu bei, das erfindungsgemäße Sicherheitssystem
kostengünstig zu realisieren, indem bereits vorhan-
dene Komponenten wiederverwendet werden kön-
nen.

[0038] In einer weiteren Ausgestaltung weist die ers-
te sicherheitsbezogene Einrichtung zumindest eine
nicht-einschränkbare Einrichtung auf, die eingerich-
tet ist, auch nach der Registrierung der autonom ar-
beitenden, technischen Einheit in dem ersten Gefah-
renbereich zu überwachen.

[0039] In dieser Ausgestaltung bleibt somit selbst bei
einer Beschränkung der ersten sicherheitsbezoge-
nen Einrichtung mindestens eine Einrichtung übrig,
die eine Endabsicherung gewährleisten kann. Das
heißt, die erste sicherheitsbezogene Einrichtung ver-
fügt mindestens über zwei Einrichtungen zur Überwa-
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chung des Gefahrenbereichs, wobei mindestens eine
Einrichtung während der Beschränkung aktiv bleibt.
Auf diese Weise kann stets eine Mindestabsicherung
gewährleistet werden, wodurch die Sicherheit an der
technischen Anlage erhöht werden kann.

[0040] In einer hierzu bevorzugten Ausgestaltung
ist die nicht-einschränkbare Einrichtung eine Berüh-
rungserfassung und/oder eine Nahfeldabsicherung.

[0041] In dieser Ausgestaltung ist die Endabsiche-
rung somit als Berührungserfassung über taktile Sen-
soren oder als Nahfeldabsicherung über Sensoren
mit näherungssensorischen Eigenschaften ausge-
führt. Beide Formen lassen sich bevorzugt durch ei-
ne textile Roboterhaut realisieren, die sich über die
Oberfläche der abzusichernden Komponenten der
technischen Anlage erstreckt. Die Absicherung durch
die vorgenannten Verfahren ist besonders geeig-
net als Endabsicherung, da diese in der Regel den
größtmöglichen Bewegungsfreiraum vor der techni-
schen Anlage ermöglichen ohne die technische An-
lage selbst in ihrer Bewegung einzuschränken. Die
Ausgestaltung trägt somit vorteilhaft zur Erhöhung
der Sicherheit und der Flexibilität im kooperativen Be-
trieb von Mensch und Maschine bei.

[0042] In einer weiteren hierzu bevorzugten Ausge-
staltung ist die nicht-einschränkbare Einrichtung in ei-
nem inaktiven Zustand, wenn die erste sicherheits-
bezogene Einrichtung in einem unbeschränkten Zu-
stand ist.

[0043] In dieser Ausgestaltung ist die nicht-ein-
schränkbare Einrichtung somit nur aktiv, wenn die
erste sicherheitsbezogene Einrichtung durch das Si-
cherheitssystem beschränkt ist und im Übrigen be-
vorzugt ausgeschaltet. Dies hat den Vorteil, dass die
Endabsicherung nur dann aktiv ist, wenn sie tatsäch-
lich benötigt wird, also in einem Zustand, in dem die
übliche Überwachung durch die sicherheitsbezogene
Einrichtung ausgesetzt ist. Dies ist einerseits ener-
giesparend und andererseits kann durch diese Aus-
gestaltung die Verfügbarkeit erhöht werden, da die in
der Regel empfindlicheren Endabsicherungen zu kei-
ner fehlerhaften Abschaltung führen können, wenn
der Gefahrenbereich bereits durch andere Systeme
überwacht wird.

[0044] In einer weiteren Ausgestaltung ist die ers-
te sicherheitsbezogene Einrichtung dazu eingerich-
tet, den ersten Gefahrenbereich in einen ersten Be-
reich und einen zweiten Bereich aufzuteilen, und das
Sicherheitssystem ist ferner dazu eingerichtet, die
Überwachung des ersten Gefahrenbereichs in dem
ersten Bereich oder in dem zweiten Bereich zu be-
schränken.

[0045] In dieser Ausgestaltung ist der erste Gefah-
renbereich somit in Unterbereiche aufteilbar, die von

dem Sicherheitssystem unabhängig verwaltet wer-
den können. Das heißt, die erste sicherheitsbezoge-
ne Einrichtung verfügt über eine Sensorik, die eine
Aufteilung des Gefahrenbereichs zulässt, beispiels-
weise durch konfigurierbare Sicherheitsbereiche ei-
ner dreidimensionalen sicheren Kameraeinheit oder
durch die Verwendung einer Vielzahl von einzelnen
Sensoren, die verschiedene Räumer erfassen. Das
Sicherheitssystem kann dann das Erkennen einer
Gefahrensituation auf bestimmte Bereiche beschrän-
ken. Diese Ausgestaltung trägt vorteilhaft zu einer
weiteren Erhöhung der Flexibilität bei und gleichzeitig
zu einer erhöhten Sicherheit.

[0046] In einer hierzu bevorzugten Ausgestaltung ist
das Sicherheitssystem dazu eingerichtet, eine Positi-
on der autonom arbeitenden, technischen Einheit zu
erfassen und die Überwachung des ersten Gefahren-
bereichs in dem ersten Bereich oder in dem zweiten
Bereich in Abhängigkeit der Position der autonom ar-
beitenden, technischen Einheit zu beschränken.

[0047] In dieser Ausgestaltung wird die Überwa-
chung somit dynamisiert. Das heißt, in Abhängigkeit
einer Position der autonom arbeitenden Einheit er-
folgt eine Beschränkung der Überwachung nur für
den Bereich, in dem sich die autonom arbeitende,
technische Einheit tatsächlich befindet. Durch die Dy-
namisierung wird einerseits die Flexibilität und gleich-
zeitig die Sicherheit erhöht.

[0048] In einer weiteren Ausgestaltung ist die auto-
nom arbeitende, technische Einheit ein Fahrzeug ei-
nes fahrerlosen Transportsystems.

[0049] Ein fahrerloses Transportsystem ist ein inner-
betriebliches, flurgebundenes Fördersystem mit au-
tomatisch gesteuerten Fahrzeugen, deren primäre
Aufgabe der Materialtransport ist. Insbesondere ist
das Transportsystem unabhängig von einer Steue-
rung einer technischen Anlage, die von dem Trans-
portsystem bedient wird. Die Steuerung der techni-
schen Anlage und die Steuerung des Transportsys-
tems koexistieren somit, wobei das Sicherheitssys-
tem eine Kooperation der beiden Systeme ermög-
licht.

[0050] In einer weiteren Ausgestaltung ist, die auto-
nom arbeitende, technische Einheit (34) ein Mensch,
der sich über technische Mittel, als autonom arbeiten-
de, technische Einheit identifizieren kann.

[0051] In dieser Ausgestaltung kann ein im Umfeld
der technischen Anlage arbeitender Mensch sich als
autonom, arbeitende technische Einheit ausgeben,
beispielsweise durch eine RFID-Karte, und so eben-
falls eine automatische Einschränkung der Überwa-
chung herbeiführen. Auf diese Weise kann auch eine
Kooperation zwischen Maschinen und Menschen auf
einfache, jedoch gleichzeitig sichere Weise ermög-
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licht werden. Es versteht sich, dass in solchen Fäl-
len regelmäßig zumindest eine Endabsicherung ak-
tiv bleiben muss. Ggf. muss auch die technische An-
lage gleichzeitig in einen Wartungsmodus überführt
werden, bspw., indem die Arbeitsgeschwindigkeit ge-
drosselt wird. Die Ausgestaltung trägt vorteilhaft dazu
bei, die Flexibilität und die Verfügbarkeit zu erhöhen.

[0052] In einer weiteren Ausgestaltung umfasst die
erste sicherheitsbezogene Einrichtung mindestens
einen Sensor, ein Schaltgerät und einen Aktor, die
eine mehrkanalige, insbesondere eine diversitäre
Struktur bilden.

[0053] In dieser Ausgestaltung ist die erste sicher-
heitsbezogene Einrichtung somit eine Sicherheits-
schaltungsanordnung, die über einen Sensor eine
Gefahrensituation erfasst und über ein Schaltgerät ei-
nen Aktor ansteuert, um auf die technische Anlage zu
wirken, insbesondere diese stillzusetzen. Die Sicher-
heitsschaltungsanordnung weist dabei eine mehrka-
nalige Struktur auf, d.h. mindestens zwei Kanäle, die
als redundantes Paar den Ausfall der sicherheitsbe-
zogenen Einrichtungen verhindern sollen. Darüber
hinaus ist in einer bevorzugten Ausgestaltung die
Struktur diversitär, d.h. es werden in den Kanälen zu-
einander verschiedene Teile eingesetzt, die diesel-
be Funktion ausführen, aber beispielsweise von ver-
schiedene Herstellern produziert worden sind, um so
Fehler gemeinsamer Ursache ausschließen zu kön-
nen. Durch diese Maßnahme kann die Sicherheit wei-
ter erhöht werden.

[0054] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Si-
cherheitssystem als logische Funktion innerhalb ei-
ner sicheren Steuerung oder als verteilte Funktion der
ersten sicherheitsbezogenen Einrichtung eingerich-
tet.

[0055] In dieser Ausgestaltung kann das Sicher-
heitssystem somit unterschiedliche Formen anneh-
men. Insbesondere kann das Sicherheitssystem als
dediziertes Gerät, beispielsweise als eigenständige
Steuerung oder Computer ausgebildet sein, oder
aber als eine Funktion auf einem bestehenden Steu-
ersystem, insbesondere in Form einer Softwarelö-
sung, implementiert sein. Darüber hinaus ist es auch
denkbar, dass das Sicherheitssystem ein funktionaler
Teil der sicherheitsbezogenen Einrichtung ist, wobei
die sicheren Sensoren die Aufgaben des Sicherheits-
systems übernehmen. Diese Ausgestaltung trägt so-
mit zu einer günstigen und anwendungsorientierten
Implementierung des Sicherheitssystems bei.

[0056] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0057] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Darstellung eines
Ausführungsbeispiels des neuen Sicherheits-
systems,

Fig. 2: ein Anwendungsszenario eines Ausfüh-
rungsbeispiels des neuen Sicherheitssystems,

Fig. 3: ein weiteres Anwendungsszenario ei-
nes Ausführungsbeispiels des neuen Sicher-
heitssystems,

Fig. 4: eine schematische Darstellung eines be-
vorzugten Ausführungsbeispiels des neuen Si-
cherheitssystems, und

Fig. 5: ein Flussdiagramm eines Ausführungs-
beispiels des neuen Verfahrens.

[0058] In der Fig. 1 ist das neue Sicherheitssystem
in seiner Gesamtheit mit der Bezugsziffer 10 bezeich-
net. Das Sicherheitssystem 10 dient der Absicherung
eines kooperativen Betriebs von Menschen, Robo-
tern und Maschinen an einer technischen Anlage 12.
Die technische Anlage 12 ist hier dargestellt durch
einen Roboter 14, dessen Bewegungsbereich einen
ersten Gefahrenbereich 16 der technischen Anlage
12 definiert.

[0059] Das Sicherheitssystem 10 verfügt über eine
erste sicherheitsbezogene Einrichtung 18, um den
ersten Gefahrenbereich 16 der technischen Anlage
12 abzusichern. Die erste sicherheitsbezogene Ein-
richtung 18 kann eine Vielzahl von sicheren Sensoren
20, eine Steuereinheit 22 sowie sichere Ausgänge
24 umfassen. Die sicheren Sensoren 20 überwachen
den ersten Gefahrenbereich 16 und erzeugen ent-
sprechende Signale, die von der Steuerung 22 aus-
gewertet werden, um die Ausgänge 24 anzusteuern,
um beispielsweise in einer Gefahrensituation die An-
triebe 26 der technischen Anlage 12 stillzulegen.

[0060] Die Sensoren 20 bilden eine geeignete Sen-
sorik, um Menschen und mobile Einheiten im Umfeld
der technischen Anlage 12 zu detektieren. Unter an-
derem können als Sensoren 20 zum Einsatz kom-
men: 3-dimensionale sichere Kamerasysteme 28,
wie beispielsweise das von der Anmelderin vertrie-
bene SafetyEye, Nahbereichssensoren, beispiels-
weise auf optischen Prinzipien oder Radartechno-
logie, Trittmatten 31, Laserscanner, Infrarotüberwa-
chung, Lichtschranken 30, Funkortung sowie andere
Schutzeinrichtungen ohne mechanische Trennung,
wie beispielsweise berührungslos wirkende Schutz-
einrichtungen, BWS. Ergänzend zu den Sensoren
20 kann die erste sicherheitsbezogene Einrichtung
18 auch aktive Meldegeräte, wie beispielsweise Not-
Aus-Schalter 32, die bei einer Gefahrensituation von
einem Menschen ausgelöst werden, umfassen.
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[0061] Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel
führt das Auslösen der Sensoren 20 bzw. das Betäti-
gen des Not-Aus-Schalters 32 dazu, dass die Antrie-
be 26 von einer Stromversorgung getrennt werden
und der Roboter 14 stillgesetzt wird, so dass keine
Gefahr mehr für einen Menschen im Gefahrenbereich
16 von dem Roboter 14 ausgeht. Es versteht sich,
dass in anderen Ausführungsbeispielen die sicher-
heitsbezogene Einrichtung 18 einen gefahrlosen Zu-
stand auch anderweitig herbeiführen kann. Beispiels-
weise ist anstelle einer Abschaltung auch eine geeig-
nete Ansteuerung des Roboters 14 denkbar. So kann
in einem anderen Ausführungsbeispiel der Arm des
Roboters 14 auch in eine Parkposition gebracht wer-
den, um einen gefahrlosen Zustand herbeizuführen.

[0062] Ebenso ist die erste sicherheitsbezogene
Einrichtung 18 nicht auf die hier dargestellte Aus-
führung beschränkt. Denkbar ist auch eine komple-
xere Sicherheitssteuerung mit mehreren Steuerein-
heiten, an denen Sensoren angeschlossen sind und
die über ein Kommunikationsnetz miteinander kom-
munizieren, um eine Absicherung der technischen
Anlage 12 zu gewährleisten. Umgekehrt ist es aber
auch denkbar, dass die sicherheitsbezogene Einrich-
tung 18 lediglich aus einer oder mehreren Sicher-
heitsschaltungsanordnungen zusammengesetzt ist,
die je einen Sensor 20 mit einem Schaltgerät (hier
nicht dargestellt) koppeln, um mit Hilfe eines einfa-
chen Schaltvorgangs einen sicheren Zustand herbei-
zuführen.

[0063] Das Sicherheitssystem 10 verfügt darüber
hinaus über Mittel, um im Umfeld der technischen An-
lage 12 eine autonom arbeitende, technische Einheit
34 zu identifizieren. Eine autonom arbeitende, tech-
nische Einheit kann insbesondere, wie hier darge-
stellt, ein Fahrzeug 36 eines fahrerlosen Transport-
systems, FTS, sein. Ein solches Transportfahrzeug
36 (im Englischen auch als Automated Guided Vehi-
cle, AGV, bezeichnet) ist ein flurgebundenes Förder-
mittel mit eigenem Fahrantrieb, das automatisch ge-
steuert und berührungslos geführt wird. Insbesonde-
re dient ein solches Transportfahrzeug 36 dem Ma-
terialtransport und ist beispielsweise ausgelegt zum
Ziehen oder Tragen von Fördergut mit aktiven oder
passiven Lastaufnahmemitteln.

[0064] Es versteht sich, dass ein fahrerloses Trans-
portfahrzeug 36, wie hier dargestellt, nur ein Beispiel
einer autonom arbeitenden, technischen Einheit ist.
Grundsätzlich umfassen autonom arbeitende, tech-
nische Einheiten sämtliche technische Maschinen,
die über eine autonome Steuerung verfügen und in
einem Arbeitsraum selbstständig tätig sein können.
Insbesondere kann eine autonom arbeitende, techni-
sche Einheit auch ein Roboter 34' sein, der bestimm-
te Arbeiten in einem definierten Bereich eigenständig
durchführt und sich, oder Komponenten von sich, im
Raum frei bewegen kann.

[0065] Das Sicherheitssystem 10 ist dazu eingerich-
tet, die autonom arbeitende, technische Einheit 34 zu
identifizieren. Das heißt, das Sicherheitssystem 10
kann die Einheit 34 in einem definierten Bereich er-
fassen und erkennen. Hierzu bedient sich das Sicher-
heitssystem 10 vorzugsweise der vorhandenen Sen-
soren 20 der ersten sicherheitsbezogenen Einrich-
tung 18. Beispielsweise kann das Sicherheitssystem
10 auf eine sichere Kamera 28 zurückgreifen, welche
es ermöglicht, neben der reinen Erfassung der auto-
nom arbeitenden, technischen Einheit 34 diese auch
als solche zu erkennen.

[0066] Erkennen heißt hier insbesondere, dass das
Sicherheitssystem 10 die autonom arbeitende, tech-
nische Einheit von einem Menschen oder einem an-
deren Gegenstand unterscheiden kann. Denkbar ist
beispielsweise, dass die sichere Kamera 28 anhand
der Konturen der autonom arbeitenden, technischen
Einheit 34 diese als solche erkennt. Alternativ oder
ergänzend können aber auch weitere Sensoren bei
der Identifizierung mitwirken, beispielsweise Trittmat-
ten 31, die neben dem Vorhandensein einer Belas-
tung auch dessen Gewicht ermitteln können. Insbe-
sondere können in bevorzugten Ausführungsbeispie-
len mehrere Sensoren zur Identifizierung herangezo-
gen werden, um eine eindeutige Identifizierung der
autonom arbeitenden, technischen Einheit 34 zu er-
möglichen.

[0067] Nachdem eine autonom arbeitende, techni-
sche Einheit 34 im Umfeld der technischen Anlage
12 identifiziert wurde, kann das Sicherheitssystem
10 die Einheit 34 registrieren. Registrieren kann u.a.
einen Authentisierungsvorgang beinhalten, bei dem
überprüft wird, ob der autonom arbeitenden, techni-
schen Einheit 34 der Zutritt zur technischen Anla-
ge 12 erlaubt ist. Beispielsweise kann die Identifizie-
rung für die autonom arbeitende, technische Einheit
34 eine Kennung ermitteln und das Sicherheitssys-
tem prüft anhand der Kennung und einer in einem
Speicher hinterlegten Liste, ob die autonom arbeiten-
de, technische Einheit Zugang zur technischen Anla-
ge 12 haben darf. Es versteht sich, dass neben die-
ser einfachen Authentisierung auch komplexere An-
meldevorgänge denkbar sind, die bspw. auf kryptolo-
gischen Verfahren beruhen und den Austausch von
Zertifikaten beinhalten.

[0068] Unabhängig von dem verwendeten Regis-
trierungsverfahren erfolgt erfindungsgemäß nach ei-
ner erfolgreichen Registrierung eine Beschränkung
der Überwachung des Gefahrenbereichs 10 durch
die erste sicherheitsbezogene Einrichtung 18 ganz
oder teilweise, so dass sich die autonom arbeiten-
de Einheit 34 der technischen Anlage nähern kann,
ohne die Sicherheitsfunktion, also das Überführen
der technischen Anlage 12 in einen gefahrlosen Zu-
stand, auszulösen. In einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen werden dabei lediglich die Kompo-
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nenten der ersten sicherheitsbezogenen Einrichtung
18 abgeschaltet oder deaktiviert, die durch die auto-
nom arbeitende Einheit 34 ausgelöst werden würden.
Es versteht sich, dass neben dem Deaktivieren ein-
zelner Komponenten auch andere steuerungstechni-
sche Maßnahmen denkbar sind. Insbesondere kann
eine Beschränkung der Überwachung auch darin be-
stehen, eine Hauptüberwachung zu deaktivieren und
geeignete Endabsicherungen zu aktivieren.

[0069] Darüber hinaus ist es denkbar, dass das Si-
cherheitssystem 10 anhand weiterer Parameter, die
dem Sicherheitssystem 10 entweder vorab bekannt
sind oder diesem von der autonom arbeitenden Ein-
heit 34 mitgeteilt werden, die Beschränkung der ers-
ten sicherheitsbezogenen Einrichtung 18 vornimmt.
Beispielsweise kann der erste Gefahrenbereich 16
in Unterbereiche 38, 40 unterteilt sein, die unabhän-
gig von einzelnen Sensoren 20 überwacht werden,
wobei das Sicherheitssystem 10 die Überwachung
durch die erste sicherheitsbezogene Einrichtung 18
nur in ausgewählten Bereichen 38, 40 beschränkt.

[0070] In dem Sicherheitssystem 10 können auch
definierte Fahrwege hinterlegt sein, die über eine de-
finierte Kennung mit den autonom arbeitenden Ein-
heiten 34 verknüpft sind. Auf diese Weise kann das
Sicherheitssystem 10 die Überwachung ortsabhän-
gig beschränken. Alternativ kann in einem anderen
Ausführungsbeispiel auch einer der sicheren Sen-
soren 20, beispielsweise eine sichere Kamera 28
oder eine ortsauflösende Trittmatte 31, entsprechen-
de Ortsangaben der autonom arbeitenden Einheit 34
bereitstellen.

[0071] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
verfügt das Sicherheitssystem 10 über eine Kom-
munikationsschnittstelle 42, insbesondere eine Funk-
schnittstelle 44, um mit der autonom arbeitenden,
technischen Einheit 34, die eine entsprechende Ge-
genstelle 46 aufweist, zu kommunizieren.

[0072] Über eine direkte Kommunikation mit der au-
tonom arbeitenden, technischen Einheit 34 kann das
Sicherheitssystem 10 einerseits eine Kennung abfra-
gen, andererseits kann die autonom arbeitende, tech-
nische Einheit über die Schnittstelle seine aktuelle
Position mitteilen. Neben einer direkten Kommunika-
tion mit der autonom arbeitenden, technischen Ein-
heit ist auch eine indirekte Kommunikation beispiels-
weise über eine Verknüpfung 48 mit einem Leitcom-
puter der autonom arbeitenden, technischen Einheit
34 möglich, um über diese Kennung und Position ei-
ner Einheit 34 zu ermitteln. Auf diese Weise kann
auch ohne direkte Kommunikation mit der Einheit 34,
eine entsprechende Information übermittelt werden.

[0073] Ein konkretes Beispiel eines Anwendungs-
szenarios, in dem das neue Sicherheitssystem An-

wendung findet, ist im Folgenden mit Bezug auf die
Fig. 2 näher erläutert.

[0074] Fig. 2 zeigt an einem konkreten Beispiel, wie
ein kooperativer Betrieb zwischen einer technischen
Anlage 12 und einer autonom arbeitenden, techni-
schen Einheit 34 vonstattengehen kann. Gleiche Be-
zugszeichen bezeichnen dabei gleiche Teile wie zu-
vor.

[0075] Die autonom arbeitende, technische Einheit
34 ist in diesem Ausführungsbeispiel ein fahrerloses
Transportfahrzeug 36, welches Fördergut 50 zu einer
technischen Anlage 12 transportiert. Das Transport-
fahrzeug 36 kann sich im Wesentlichen frei und unab-
hängig im Umfeld der technischen Anlage 12 bewe-
gen. Es ist dazu ausgebildet, Fördergut 50 so an die
technische Anlage 12 heranzuführen, dass ein Robo-
ter 14 der technischen Anlage 12 das Fördergut 50
zur weiteren Verarbeitung vom Transportfahrzeug 36
nehmen bzw. fertige Produkte darauf ablegen kann.
Hierzu ist es notwendig, dass das Transportfahrzeug
36 möglichst nah an die technische Anlage 12, insbe-
sondere bis in den Bewegungsbereich des Roboter-
arms 14 hineinfahren kann. Das Transportfahrzeug
begibt sich somit zwangsläufig in einen definierten
Gefahrenbereich 16 der technischen Anlage 12.

[0076] Der Gefahrenbereich (hier nicht explizit ge-
kennzeichnet) wird in diesem Ausführungsbeispiel
durch ein dreidimensionales Kamerasystem 28 über-
wacht. Das dreidimensionale Kamerasystem 28 ist
dazu ausgebildet, innerhalb des Gefahrenbereichs
16 definierte Schutzräume 38, 40 festzulegen und bei
unberechtigtem Zutritt in diese Schutzräume den Ro-
boter 14 stillzusetzen. Hierzu ist das dreidimensiona-
le Kamerasystem 28 über ein Sicherheitssystem 10
mit einer Robotersteuerung 52 verknüpft. Über die
Verknüpfung ist es möglich, dass das Sicherheits-
system 10 den Roboter 14 in einen gefahrlosen Zu-
stand überführt. Alternativ könnte das Sicherheits-
system 10 auch unmittelbar mit der Stromversorgung
des Roboters 14 verknüpft sein, um den Roboter 14
in einer Gefahrensituation stromlos zu schalten.

[0077] Über eine Funkschnittstelle 44 ist das Si-
cherheitssystem 10 mit einer entsprechenden Ge-
genstelle 46 des Transportfahrzeugs 36 gekoppelt.
In dem hier bevorzugt dargestellten Ausführungs-
beispiel identifiziert sich das Transportfahrzeug 36
über die Funkschnittstelle 44 bei dem Sicherheitssys-
tem 10. Insbesondere übermittelt das Transportfahr-
zeug eine Kennung an das Sicherheitssystem, an-
hand welcher das Transportfahrzeug 36 vorzugswei-
se eindeutig identifiziert werden kann. Die Übermitt-
lung der Kennung kann auf sichere, ggf. verschlüs-
selte Weise erfolgen. Entsprechende Verfahren hier-
zu sind aus dem Stand der Technik bekannt.
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[0078] Nachdem sich das Transportfahrzeug 36
identifiziert hat, kann das Sicherheitssystem 10 die
Überwachung durch die sichere dreidimensiona-
le Kameraeinheit 28 einschränken. Beispielsweise
kann das Sicherheitssystem 10 die Überwachung ei-
niger der definierten Schutzräume 38, 40 des drei-
dimensionalen Kamerasystems 28 deaktivieren, so
dass das Transportfahrzeug 36 in den Gefahrenbe-
reich 16 der technischen Anlage 12 einfahren kann,
ohne die entsprechende Sicherheitsfunktion auszu-
lösen.

[0079] Die Beschränkung der Überwachung ist vor-
zugsweise nur temporär. Mit anderen Worten, die Be-
schränkung findet nur so lange statt, wie das Trans-
portfahrzeug 36 sich im Gefahrenbereich der techni-
schen Anlage 12 aufhalten muss. Denkbar ist, dass
die Beschränkung grundsätzlich nur für eine definier-
te Zeitspanne ausgesetzt wird, innerhalb derer das
Transportfahrzeug 36 seine Aufgabe an der techni-
schen Anlage 12 erledigt haben muss. Nachdem die
definierte Zeitspanne abgelaufen ist, hebt das Sicher-
heitssystem 10 die Beschränkung der Überwachung
durch das dreidimensionale Kamerasystem 28 auf
und das Transportfahrzeug 36 gilt ab diesem Zeit-
punkt als nicht mehr beim Sicherheitssystem 10 an-
gemeldet. Mit anderen Worten eine Registrierung des
Transportfahrzeugs 36 wurde widerrufen. Sollte sich
das Transportfahrzeug 36 zu diesem Zeitpunkt wei-
terhin im Überwachungsbereich des dreidimensiona-
len Kamerasystems 28 aufhalten, käme es zum Aus-
lösen der Sicherheitsfunktion und die technische An-
lage 12 wäre in einen gefahrlosen Zustand zu über-
führen.

[0080] Neben einer definierten Zeitspanne zum Auf-
heben der Beschränkung ist es darüber hinaus denk-
bar, dass sich das Transportfahrzeug 36 aktiv bei
dem Sicherheitssystem 10 abmeldet, woraufhin die-
ses die Registrierung zurückzieht. Ebenso ist es
denkbar, dass das dreidimensionale Kamerasystem
28 erkennt, dass sich das Transportfahrzeug 36 aus
dem Gefahrenbereich zurückgezogen hat, woraufhin
das Sicherheitssystem 10 ebenfalls die Registrierung
des Transportfahrzeuges 36 zurücknimmt und die
Beschränkung der Überwachung aufhebt. Auf diese
Weise wird eine dynamische Überwachung des Ge-
fahrenbereichs 16 um die technische Anlage 12 mög-
lich, indem sich Fahrzeuge an- und abmelden und der
Schutzbereich entsprechend dynamisch angepasst
wird.

[0081] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
verfügt die technische Anlage 12 zudem über wei-
tere Sensoren, die eine Endabsicherung der techni-
schen Anlage 12 ermöglichen. Bei diesen Sensoren
handelt es sich bevorzugt um Sensoren, die eine Be-
rührungserfassung oder eine Nahfeldabsicherung er-
möglichen. Insbesondere handelt es sich bei solchen
Sensoren um taktile Sensoren, die unmittelbar auf

der Oberfläche der technischen Anlage 12 angeord-
net sind, um eine direkte Berührung bzw. eine unmit-
telbar bevorstehende Berührung (kapazitive Nahfeld-
sensoren) zu detektieren. Mit Hilfe dieser Sensoren,
die während der Beschränkung der übrigen sicheren
Sensoren nicht deaktiviert werden bzw. erst während
der Beschränkung aktiviert werden, wird eine End-
absicherung ermöglicht, so dass auch dann noch ei-
ne Person effektiv im Gefahrenbereich 16 der tech-
nischen Anlage 12 geschützt wird, wenn die Über-
wachungen im übrigen eingeschränkt ist. In einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel sind die Sensoren
zur Endabsicherung textile Sensoren, die unmittelbar
auf der Oberfläche der technischen Anlage angeord-
net sind, und auch als sog. Roboterhäute bezeichnet
werden.

[0082] Fig. 3 zeigt ein weiteres Anwendungsszena-
rio des neuen Sicherheitssystems. Gleiche Bezugs-
zeichen bezeichnen auch hier wieder gleiche Teile
und werden im Nachfolgenden nicht erneut erläutert.

[0083] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 unter-
scheidet sich vom Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2
darin, dass anstelle eines sicheren Kamerasystems
Sicherheitstrittmatten 54 um den Roboter 14 platziert
sind. Wie zuvor das sichere Kamerasystem, kann
über die Trittmatten, insbesondere über Trittmatten
mit Ortsauflösung, das Transportfahrzeug 36 identi-
fiziert und dessen Position bestimmt werden. Basie-
rend auf diesen Informationen kann das Sicherheits-
system 10 wie zuvor die Überwachung eines Gefah-
renbereichs um die technische Anlage 12 steuern.

[0084] Das Identifizieren der autonom arbeitenden,
technischen Einheit kann insbesondere über eine
Gewichtsbestimmung erfolgen oder anhand eines
eindeutigen „Fußabdrucks“ der Einheit 34. Beson-
ders bevorzugt werden die Trittmattensensoren mit
der zuvor beschriebenen sicheren Kameraeinheit
kombiniert, um eine möglichst präzise und fehlerfrei
Auswertung zu ermöglichen.

[0085] Fig. 4 zeigt ein besonders bevorzugtes
Ausführungsbeispiel des neuen Sicherheitssystems.
Gleiche Bezugszeichen bezeichnen auch hier wieder
gleiche Teile.

[0086] Das Sicherheitssystem 10 weist eine erste si-
cherheitsbezogene Einrichtung 18 auf, mittels derer
in zuvor beschriebener Weise ein erster Gefahrenbe-
reich 16 einer technischen Anlage 12 überwacht wer-
den kann. Darüber hinaus ist das Sicherheitssystem
10 dazu ausgebildet, mit einer autonom arbeitenden,
technischen Einheit 34 zu kooperieren. Insbesonde-
re ist das Sicherheitssystem 10 dazu ausgebildet, mit
einer weiteren sicherheitsbezogenen Einrichtung 56
der autonom arbeitenden, technischen Einheit 34 zu
kooperieren.
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[0087] Die autonom arbeitende, technische Einheit
34 weist somit in diesem Ausführungsbeispiel selbst
eine sicherheitsbezogene Einrichtung 56 auf, mit der
ein eigener Gefahrenbereich 58 um die autonom ar-
beitende, technische Einheit 34 herum abgesichert
werden kann.

[0088] Die zweite sicherheitsbezogene Einrichtung
56 der autonom arbeitenden, technischen Einheit 34
ist folglich in ähnlicher Weise ausgestattet wie die
erste sicherheitsbezogene Einrichtung 18 der tech-
nischen Anlage 12. Die zweite sicherheitsbezogene
Einrichtung 56 weist Sensoren auf, die einzeln oder
in Kombination über eine entsprechende Steuerung
mit Ausgängen verknüpft sind, um in einer Gefahren-
situation die autonom arbeitende, technische Einheit
34 in einen gefahrlosen Zustand zu überführen.

[0089] Wie die erste sicherheitsbezogene Einrich-
tung 18 ist auch die zweite sicherheitsbezogene Ein-
richtung 56 mehrkanalig redundant aufgebaut. Für
das Beispiel fahrerloser Transportfahrzeuge umfasst
die zweite sicherheitsbezogene Einrichtung 56 bei-
spielsweise Personenerkennungssysteme, speziel-
le Bremssysteme, Warneinrichtungen und/oder Not-
Aus-Einrichtungen. Als Sensoren bzw. Meldegerä-
te können so beispielsweise sichere Kamerasyste-
me 60, Laserscanner 62, Radarabstandssensoren 64
oder Not-Aus-Schalter 32 verwendet werden.

[0090] Die zweite sicherheitsbezogene Einrichtung
56 sichert den Gefahrenbereich 58 ab, indem das
Transportfahrzeug 36 unverzüglich und sicher zum
Stillstand gebracht wird, wenn sich eine Person im
Gefahrenbereich 58 aufhält oder ein Not-Aus-Schal-
ter 34 an der Einheit 34 betätigt wird. Die zweite si-
cherheitsbezogene Einrichtung 58 wirkt dabei unab-
hängig von der jeweiligen Fahrzeugsteuerung direkt
auf ein Not-Aus-Modul und ermöglicht somit ein si-
cheres Abschalten auch dann, wenn die Fahrzeug-
steuerung versagt. Darüber hinaus ist die zweite si-
cherheitsbezogene Einrichtung 56 unabhängig von
der ersten sicherheitsbezogenen Einrichtung 18 aus-
gebildet. D.h. die erste sicherheitsbezogene Einrich-
tung 18 und die zweite sicherheitsbezogene Einrich-
tung 56 überwachen ihren jeweiligen Gefahrenbe-
reich 16, 58 unabhängig voneinander.

[0091] Das bevorzugte Sicherheitssystem 10 ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4 ist dazu
ausgebildet, die voneinander unabhängig ausgebil-
deten, sicherheitsbezogenen Einrichtungen der tech-
nischen Anlage 12 und der autonom arbeitenden,
technischen Einheit 34 zu koordinieren. Mit anderen
Worten, das Sicherheitssystem 10 gemäß dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel ist dazu ausgebildet,
mit einer weiteren sicherheitsbezogenen Einrichtung
dynamisch zu kooperieren. Dazu kann sich eine au-
tonom arbeitende, technische Einheit 34, wie zuvor
beschrieben, bei dem Sicherheitssystem 10 anmel-

den und registrieren, so dass Teile oder die gesamte
sicherheitsbezogene Einrichtung 18 der technischen
Anlage 12 deaktiviert werden und die autonom arbei-
tende, technische Einheit 34 im Gefahrenbereich 16
der technischen Anlage 12 frei agieren kann.

[0092] Da abgesehen von etwaigen Endabsiche-
rungssystemen die Sicherheit im Gefahrenbereich 16
durch diese Maßnahme eingeschränkt wird, ist das
Sicherheitssystem 10 gemäß dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 4 bevorzugt dazu eingerichtet, wäh-
rend der Beschränkung auf die Sensoren 60, 62, 64,
32 der zweiten sicherheitsbezogenen Einrichtung 56
der autonom arbeitenden, technischen Einheit 34 zu-
rückzugreifen. Durch diese Maßnahme kann trotz der
Beschränkung der ersten sicherheitsbezogenen Ein-
richtung 18 eine ausreichende Sicherheit im Gefah-
renbereich 16 gewährleistet werden.

[0093] Unter Umständen kann die Sicherheit im Ge-
fahrenbereich 16 sogar weiter erhöht werden, da
zusätzliche Sensoren in das Gesamtsystem einge-
bracht werden. So können auch Meldegeräte, wie
beispielsweise Not-Aus-Taster 32, der autonom ar-
beitenden Einheit 34 durch das Sicherheitssystem
10 verwendet werden, wobei das Betätigen des Not-
Aus-Tasters 32 auf die erste sicherheitsbezogene
Einrichtung 18 der technischen Anlage 12 wirkt. D.h.
während die zweite sicherheitsbezogene Einrichtung
56 mit der ersten sicherheitsbezogenen Einrichtung
18 kooperiert ,kann ein Betätigen des Not-Aus-Tas-
ters 32 an der autonom arbeitenden Einheit 34 auch
zum Abschalten der technischen Anlage 12 führen.

[0094] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
kann das Sicherheitssystem 10 zudem so eingerich-
tet sein, dass eine Beschränkung der ersten sicher-
heitsbezogenen Einrichtung 18 nur in einem Überlap-
pungsbereich 66 der beiden sich überschneidenden
Gefahrenbereiche 16, 58 erfolgt und im Übrigen die
Überwachung aufrechterhalten wird.

[0095] Das Sicherheitssystem 10 kann darüber hin-
aus auch selbst sichere Ausgänge (hier nicht darge-
stellt) unabhängig von der ersten sicherheitsbezoge-
nen Einrichtung 18 aufweisen, mit denen die techni-
sche Anlage 12 in einen sicheren Zustand versetzt
werden kann. Alternativ kann das Sicherheitssystem
10 jedoch auch auf die erste sicherheitsbezogene
Einrichtung 18 und die vorhandenen Mittel zum Über-
führen der technischen Anlage 12 in den gefahrlosen
Zustand zurückgreifen. Letzteres ermöglicht es, dass
das neue Sicherheitssystem vorteilhaft als verteilte
Funktion innerhalb der ersten sicherheitsbezogenen
Einrichtung 18 realisiert werden kann.

[0096] Durch die Koordination der zwei unabhän-
gigen sicherheitsbezogenen Einrichtungen 18, 56,
die üblicherweise bei den entsprechenden Systemen
vorhanden sein müssen, kann auf günstige Weise ei-
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ne flexible und sichere Absicherung des gesamt Sys-
tems erfolgen und entstehende Synergieeffekte kön-
nen vorteilhaft ausgenutzt werden.

[0097] Während in den vorstehenden Ausführungs-
beispielen auf die Kooperation einer autonom arbei-
tenden, technischen Einheit mit einer technischen
Anlage abgestellt worden ist, ist es ebenfalls denk-
bar, dass sich eine Person durch geeignete Mittel als
autonom arbeitende Einheit beim Sicherheitssystem
anmeldet, beispielsweise durch eine RFID-Karte. Auf
diese Weise kann ein automatisierter, koordinierter
Betrieb auch mit dem Bediener einer Anlage ermög-
licht werden.

[0098] Fig. 5 zeigt in einem Flussdiagramm ein Aus-
führungsbeispiel des neuen Verfahrens zur Absiche-
rung eines kooperativen Betriebs von Menschen, Ro-
botern und Maschinen an einer technischen Anlage.

[0099] Ausgangspunkt des Verfahrens ist das Be-
reitstellen einer ersten sicherheitsbezogenen Einrich-
tung zur Überwachung eines ersten Gefahrenbe-
reichs der technischen Anlage.

[0100] Im Schritt S100 wird der Gefahrenbereich
überwacht und das Auftreten einer Gefahrensituation
erkannt. Die Überwachung erfolgt in an sich bekann-
ter Weise durch die erste sicherheitsbezogene Ein-
richtung. Eine sicherheitsbezogene Einrichtung kann
verschiedene Sensoren umfassen wie beispielswei-
se: ein dreidimensionales sicheres Kamerasystem,
Nahbereichssensoren (basierend auf optischen Prin-
zipien oder Radartechnologie), Trittmatten (mit und
ohne sichere Ortsauflösung), Laserscanner (einzeln
und im Cluster), Infrarotüberwachung, Lichtschran-
ken, Funkortung oder andere berührungslos wirken-
de Schutzeinrichtungen. Es versteht sich, dass auch
eine Kombination der vorstehend genannten Einrich-
tung möglich ist bzw. eine Sensordatenfusion statt-
findet, bei der die Daten der einzelnen Sensoren mit-
einander verknüpft und synthetisiert werden.

[0101] Vorzugsweise wirken die Sensoren unabhän-
gig von einer Steuerung der technischen Anlage auf
ein Sicherheitsmodul, welches dazu ausgebildet ist,
im Falle einer Gefahrensituation die technische Anla-
ge in einen gefahrlosen Zustand zu überführen, ins-
besondere abzuschalten, wie es hier im Schritt S200
angedeutet ist.

[0102] Schritt S300 umfasst das Identifizieren einer
autonom arbeitenden, technischen Einheit im Umfeld
der technischen Anlage. Identifizieren heißt in die-
sem Zusammenhang eine autonom arbeitende, tech-
nische Einheit in einem definierten Bereich zu erfas-
sen und einer definierten Gruppe zuzuordnen. Kann
eine Zuordnung zu einer definierten Gruppe nicht er-
folgen, wird die erfasste Einheit als nicht-identifizier-
te Einheit behandelt und von der ersten sicherheits-

bezogenen Einrichtung wie jedes andere Objekt im
ersten Gefahrenbereich der technischen Anlage be-
handelt. Eine definierte Gruppe kann eine Liste indi-
vidueller Einheiten sein oder aber eine typenbezoge-
ne Zuordnung umfassen. Mit anderen Worten auto-
nom arbeitende, technische Einheiten können in ei-
nem Ausführungsbeispiel individuell erfasst werden
oder in einem weiteren Ausführungsbeispiel anhand
ihres Typs.

[0103] Nach der Identifizierung folgt im Schritt S400
die Registrierung der autonom arbeitenden, techni-
schen Einheit, wenn diese eine definierte Bedingung
erfüllt. Die Registrierung umfasst somit vorzugsweise
einen Authentisierungsprozess, wobei sich die auto-
nom arbeitende, technische Einheit beim Sicherheits-
system anmeldet, beispielsweise indem eine Ken-
nung der autonom arbeitenden, technischen Einheit
verarbeitet wird, um zu überprüfen, ob die Einheit be-
rechtigt ist, sich im Gefahrenbereich der technischen
Anlage aufzuhalten. Die definierte Bedingung ist bei-
spielsweise erfüllt, wenn die Kennung der autonom
arbeitenden, technischen Einheit in einer Liste hinter-
legt ist oder eine definierte Anmeldeprozedur erfolg-
reich durchgeführt worden ist.

[0104] Im Schritt S500 erfolgt eine Beschränkung
der Überwachung des ersten Gefahrenbereichs
durch die erste sicherheitsbezogene Einrichtung als
Reaktion auf die Registrierung der autonom arbeiten-
den, technischen Einheit. Mit anderen Worten, wenn
eine autonom arbeitende, technische Einheit identifi-
ziert worden ist und sich erfolgreich bei dem Sicher-
heitssystem registrieren konnte, schränkt dieses die
Überwachung des ersten Gefahrenbereichs auf ge-
eignete Weise ein, so dass die autonom arbeitende,
technische Einheit im ersten Gefahrenbereich agie-
ren kann. Insbesondere wird verhindert, dass durch
die im ersten Gefahrenbereich autonom agierende
Einheit die Sicherheitsfunktion der technischen Anla-
ge ausgelöst wird und die technische Anlage in einen
gefahrlosen Zustand überführt wird.

[0105] Die Beschränkung beinhaltet insbesondere
ein sog. Muting, bei dem Sensoren gezielt deakti-
viert werden, so dass von diesen keine Reaktion aus-
gelöst wird. Im Falle eines dreidimensionalen siche-
ren Kamerasystems kann dies beispielsweise bedeu-
ten, dass einige Schutzbereiche, die von dem Sys-
tem überwacht werden, während der Beschränkung
nicht mehr überwacht werden. Andere Schutzberei-
che hingegen führen weiterhin zum Auslösen der Si-
cherheitsfunktion, wenn in diesen Bereichen ein nicht
berechtigtes Objekt erkannt wird.

[0106] Eine Beschränkung der Überwachung ist so-
mit vorzugsweise ein partielles Deaktivieren der
Schutzfunktion für definierte Bereiche aus dem ge-
samten Schutzbereich, den die Sensorik der ers-
ten sicherheitsbezogenen Einrichtung abdeckt. In be-
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sonders bevorzugten Ausführungsbeispielen wird die
Beschränkung der Überwachung durch die erste si-
cherheitsbezogene Einrichtung durch eine zusätzli-
che Überwachung durch eine zweite sicherheitsbe-
zogene Einrichtung der autonom arbeitenden, techni-
schen Einheit kompensiert. Auf diese Weise wird ei-
ne flexible Kooperation möglich, während gleichzeitig
ein hohes Sicherheitsniveau gewahrt werden kann.

[0107] Es versteht sich, dass das erfindungsgemäße
Verfahren nicht auf die vorstehend genannten Schrit-
te sowie die aufgeführte Reihenfolge beschränkt ist.
In anderen Ausführungsbeispielen können die einzel-
nen Verfahrensschritte komplexer ausgestaltet sein,
zusätzliche Schritte umfassen oder in einer anderen
Reihenfolge ausgeführt werden.

Patentansprüche

1.   Sicherheitssystem (10) zur Absicherung eines
kooperativen Betriebs von Menschen, Robotern und
Maschinen an einer technischen Anlage (12), mit
einer ersten sicherheitsbezogenen Einrichtung (18),
die dazu ausgebildet ist, einen ersten Gefahrenbe-
reich (16) der technischen Anlage (12) zu überwa-
chen und die technische Anlage (12) in einen gefahr-
losen Zustand zu überführen, wenn eine Gefahren-
situation erkannt wird, wobei das Sicherheitssystem
(10) dazu ausgebildet ist, eine autonom arbeitende,
technische Einheit (34) zu identifizieren und die auto-
nom arbeitende, technische Einheit (34) zu registrie-
ren, wenn diese eine definierte Bedingung erfüllt, so-
wie die Überwachung des ersten Gefahrenbereichs
(16) durch die erste sicherheitsbezogene Einrichtung
(18) als Reaktion auf die Registrierung zu beschrän-
ken.

2.  Sicherheitssystem nach Anspruch 1, wobei die
erste sicherheitsbezogene Einrichtung (18) eine Sen-
sorik (20) zur Detektion von Personen in dem ersten
Gefahrenbereich (16) umfasst und das Sicherheits-
system dazu ausgebildet ist, anhand der Sensorik
(20) die autonom arbeitende, technische Einheit (34)
zu identifizieren.

3.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei das Sicherheitssystem dazu eingerich-
tet ist, der autonom arbeitenden, technischen Einheit
(34) mit der Identifikation eine Kennung zuzuordnen.

4.   Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei das Sicherheitssystem eine Kommu-
nikationsschnittstelle (42) zur Kommunikation mit der
autonom arbeitenden, technischen Einheit (34) auf-
weist und das Sicherheitssystem dazu eingerichtet
ist, eine Kennung der autonom arbeitenden, techni-
schen Einheit (34) über die Kommunikationsschnitt-
stelle (42) entgegenzunehmen, um die autonom ar-
beitende, technische Einheit (34) zu identifizieren.

5.  Sicherheitssystem nach Anspruch 4, wobei die
Kommunikationsschnittstelle (42) eine Funkschnitt-
stelle (44) ist.

6.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche 3
bis 5, wobei das Sicherheitssystem dazu eingerichtet
ist, die definierte Bedingung anhand der Kennung zu
prüfen.

7.   Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 6, wobei das Sicherheitssystem dazu einge-
richtet ist, auf ein definiertes Ereignis die Registrie-
rung der autonom arbeitenden, technischen Einheit
(34) zu widerrufen und die Beschränkung der Über-
wachung aufzuheben.

8.  Sicherheitssystem nach Anspruch 7, wobei das
definierte Ereignis der Ablauf einer definierten Zeit-
spanne, ein Abmelden der autonom arbeitenden,
technischen Einheit (34) von dem Sicherheitssys-
tem und/oder ein Rückzug der autonom arbeitenden,
technischen Einheit (34) aus dem ersten Gefahren-
bereich (16) der technischen Anlage (12) ist.

9.   Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 8, wobei die autonom arbeitende, technische
Einheit (34) eine zweite sicherheitsbezogene Einrich-
tung (56) aufweist, die dazu ausgebildet ist, einen
zweiten Gefahrenbereich (58) der autonom arbeiten-
den, technischen Einheit (34) zu überwachen.

10.  Sicherheitssystem nach Anspruch 9, wobei die
zweite sicherheitsbezogene Einrichtung (56) mindes-
tens ein Meldegerät (60; 62; 64; 32) zur Signalisie-
rung einer Gefahrensituation in dem zweiten Gefah-
renbereich (58) umfasst.

11.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
9 bis 10, wobei das Sicherheitssystem dazu ausge-
bildet ist, während der Beschränkung der Überwa-
chung des ersten Gefahrenbereichs (16) der techni-
schen Anlage (12) durch die erste sicherheitsbezoge-
ne Einrichtung (18), ein Signal, welches eine Gefah-
rensituation im ersten Gefahrenbereich (16) reprä-
sentiert, von der zweiten sicherheitsbezogenen Ein-
richtung (56) der autonom arbeitenden, technischen
Einheit (34) entgegenzunehmen, um die technische
Anlage (12) in einen gefahrlosen Zustand zu überfüh-
ren, wenn eine Gefahrensituation erkannt wird.

12.   Sicherheitssystem nach Anspruch 11, wobei
das Sicherheitssystem eine weitere sicherheitsbezo-
gene Einrichtung aufweist, um die technische Anlage
(12) in einen gefahrlosen Zustand zu überführen.

13.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
11 oder 12, wobei das Sicherheitssystem dazu einge-
richtet ist, das Signal der zweiten sicherheitsbezoge-
nen Einrichtung (56) an die erste sicherheitsbezoge-
ne Einrichtung (18) weiterzuleiten, um die technische
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Anlage (12) in einen gefahrlosen Zustand zu überfüh-
ren.

14.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 13, wobei die erste sicherheitsbezogene Ein-
richtung (18) zumindest eine nicht-einschränkbare
Einrichtung aufweist, die eingerichtet ist, auch nach
der Registrierung der autonom arbeitenden, techni-
schen Einheit (34) den ersten Gefahrenbereich (16)
zu überwachen.

15.    Sicherheitssystem nach Anspruch 14, wo-
bei die nicht-einschränkbare Einrichtung eine Berüh-
rungserfassung und/oder eine Nahfeldabsicherung
ist.

16.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
14 oder 15, wobei die nicht-einschränkbare Einrich-
tung in einem inaktiven Zustand ist, wenn die erste
sicherheitsbezogene Einrichtung (18) in einem unbe-
schränkten Zustand ist.

17.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 16, wobei die erste sicherheitsbezogene Ein-
richtung (18) dazu eingerichtet ist, den ersten Gefah-
renbereich (16) in einen ersten Bereich (38) und in ei-
nen zweiten Bereich (40) aufzuteilen, und das Sicher-
heitssystem ferner dazu eingerichtet ist, die Überwa-
chung des ersten Gefahrenbereichs (16) in dem ers-
ten Bereich (38) oder in dem zweiten Bereich (40) zu
beschränken.

18.   Sicherheitssystem nach Anspruch 17, wobei
das Sicherheitssystem dazu eingerichtet ist, eine Po-
sition der autonom arbeitenden, technischen Einheit
(34) zu erfassen und die Überwachung des ersten
Gefahrenbereichs (16) in dem ersten Bereich (38)
oder in dem zweiten Bereich (40) in Abhängigkeit der
Position der autonom arbeitenden, technischen Ein-
heit (34) zu beschränken.

19.    Sicherheitssystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 18, wobei die autonom arbeitende, techni-
sche Einheit (34) ein Fahrzeug (36) eines fahrerlosen
Transportsystems, FTS, ist.

20.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 19, wobei die autonom arbeitende, technische
Einheit (34) ein Mensch ist, der sich über technische
Mittel, als autonom arbeitende, technische Einheit
identifizieren kann.

21.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 20, wobei die erste sicherheitsbezogene Ein-
richtung (18) mindestens einen Sensor (28;30;32),
ein Schaltgerät und einen Aktor umfasst, die eine
mehrkanalige, insbesondere eine diversitäre Struktur
bilden.

22.  Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 21, wobei das Sicherheitssystem als logische
Funktion innerhalb einer sicheren Steuerung oder als
verteilte Funktion der ersten sicherheitsbezogenen
Einrichtung (18) eingerichtet ist.

23.  Verfahren zur Absicherung eines kooperativen
Betriebs von Menschen, Robotern und Maschinen an
einer technischen Anlage (12), mit den Schritten:
- Bereitstellen einer ersten sicherheitsbezogenen
Einrichtung (18) zur Überwachung eines Gefahren-
bereichs (16) der technischen Anlage (12),
- Überwachen des ersten Gefahrenbereichs (16) auf
eine Gefahrensituation,
- Überführen der technischen Anlage (12) in einen
gefahrlosen Zustand, wenn die Gefahrensituation er-
kannt wurde,
- Identifizieren einer autonom arbeitenden, techni-
schen Einheit (34),
- Registrieren der autonom arbeitenden, technischen
Einheit (34), wenn die autonom arbeitende, techni-
sche Einheit (34) eine definierte Bedingung erfüllt,
und
- Beschränken der Überwachung des ersten Gefah-
renbereichs (16) durch die erste sicherheitsbezoge-
ne Einrichtung (18) als Reaktion auf die Registrierung
der autonom arbeitenden, technischen Einheit (34).

24.   Computerprogramm, umfassend Befehle, die
bewirken, dass ein Sicherheitssystem des Anspruchs
1 die Verfahrensschritte nach Anspruch 23 ausführt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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